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(54) Gärschrank zum Gären von Teig 

(57) Gärschrank (100) zum Gären von Teig umfassend
- einen Außenrahmen (10), der in einem Winkel zur 

Schwerkraftrichtung verlaufende Rahmenprofile 
umfasst und einen Innenraum (30) des Gärschranks 
umschließt,

- eine Anzahl an am Außenrahmen (10) 
angeordneten Abdeckpaneelen (3, 4, 5),

- eine durch den Innenraum (30) des Gärschranks 
(100) verlaufende Fördervorrichtung (6), wobei die 
Fördervorrichtung (6) dazu ausgebildet ist, Teiglinge 
durch den Gärschrank (100) zu transportieren, und 
wobei die Fördervorrichtung (6) eine Anzahl von im 
Wesentlichen horizontal oder vertikal, insbesondere 
horizontal oder vertikal, angeordneten 
Transportebenen aufspannt, wobei

zumindest eine Profilfläche der Rahmenprofile des 
Außenrahmens (10), die in einem Winkel zur 
Schwerkraftrichtung verlaufen und unterhalb 
derjenigen Transportebene oder desjenigen Punktes 
der Transportebenen angeordnet sind, die bzw. der in 
Schwerkraftrichtung am obersten angeordnet ist, in 
Richtung des Innenraums (30) geneigt ist.
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Zusammenfassung

Gärschrank (100) zum Gären von Teig umfassend
- einen Außenrahmen (10), der in einem Winkel zur Schwerkraftrichtung verlaufende 
Rahmenprofile umfasst und einen Innenraum (30) des Gärschranks umschließt,
- eine Anzahl an am Außenrahmen (10) angeordneten Abdeckpaneelen (3, 4, 5),
- eine durch den Innenraum (30) des Gärschranks (100) verlaufende Fördervorrichtung 
(6), wobei die Fördervorrichtung (6) dazu ausgebildet ist, Teiglinge durch den Gärschrank 
(100) zu transportieren, und wobei die Fördervorrichtung (6) eine Anzahl von im 
Wesentlichen horizontal oder vertikal, insbesondere horizontal oder vertikal, 
angeordneten Transportebenen aufspannt, wobei
zumindest eine Profilfläche der Rahmenprofile des Außenrahmens (10), die in einem 
Winkel zur Schwerkraftrichtung verlaufen und unterhalb derjenigen Transportebene oder 
desjenigen Punktes der Transportebenen angeordnet sind, die bzw. der in 
Schwerkraftrichtung am obersten angeordnet ist, in Richtung des Innenraums (30) geneigt 
ist.
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Die Erfindung betrifft einen Gärschrank gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 
bzw. einen Gärschrank gemäß Patentanspruch 13 sowie ein Verfahren gemäß dem 
Oberbegriff des Patentanspruchs 18.

Aus dem Stand der Technik sind Gärschränke bzw. Anlagen mit Gärschränken aus der 
Bäckereiindustrie bekannt, die grundsätzlich aus Blechen und Profilen aufgebaut sind. Um 
die Herstellung derartiger Gärschränke möglichst einfach zu halten und das Anschlagen 
von beispielsweise Türen und Verbindungselementen einfach durchführen zu können, 
werden bei derartigen Gärschränken die Profile üblicherweise waagrecht verbaut und 
miteinander verschraubt. Nachteilig bei den bekannten Gärschränken ist jedoch, dass 
diese schwierig zu reinigen sind, da im Betrieb bzw. bei der Reinigung Material wie z.B. 
Mehl, Schmutz und/oder Wasser auf den waagrecht verbauten Profilen zurückbleibt bzw. 
durch das Verschrauben der Profile Nischen für Bakterien und Verunreinigungen oder 
Ungeziefer entstehen.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, diese bekannten Probleme zu überwinden und einen 
einfach zu reinigenden Gärschrank bereitzustellen.

Die Erfindung löst diese Aufgabe bei einem Gärschrank zum Gären von Teig umfassend
- einen Außenrahmen, der in einem Winkel zur Schwerkraftrichtung verlaufende 
Rahmenprofile umfasst und einen Innenraum des Gärschranks umschließt,
- eine Anzahl an am Außenrahmen angeordneten Abdeckpaneelen,
- eine durch den Innenraum des Gärschranks verlaufende Fördervorrichtung, wobei die 
Fördervorrichtung dazu ausgebildet ist, Teiglinge durch den Gärschrank zu transportieren 
und wobei die Fördervorrichtung eine Anzahl von im Wesentlichen horizontal oder 
vertikal, insbesondere horizontal oder vertikal, angeordneten Transportebenen aufspannt, 
mit den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 1.

Erfindungsgemäß ist dabei vorgesehen, dass zumindest eine Profilfläche der 
Rahmenprofile des Außenrahmens, die in einem Winkel zur Schwerkraftrichtung verlaufen 
und unterhalb derjenigen Transportebene oder desjenigen Punktes der Transportebenen 
angeordnet sind, die bzw. der in Schwerkraftrichtung am obersten angeordnet ist, in 
Richtung des Innenraums geneigt ist. Derart ist sichergestellt, dass im Gärschrank 
befindliche Verschmutzungen und Wasser in den Innenraum abfließen.
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In einem Winkel zur Schwerkraftrichtung verlaufend bedeutet in diesem Zusammenhang, 
dass die Rahmenprofile nicht in Schwerkraftrichtung, d.h. senkrecht, verbaut sind, 
sondern beispielsweise in einem Winkel von kleiner oder gleich 90° zur 
Schwerkraftrichtung ausgerichtet sind. Durch die Neigung in Richtung des Innenraums 
bleibt im Betrieb bzw. bei der Reinigung des Gärschranks kein oder nur wenig Material 
oder Schmutz auf den Formrohren zurück, da beispielsweise Mehlreste oder Wasser, die 
sich im Innenraum des Gärschranks befinden, auf den Profilflächen der geneigten 
Rahmenprofile einfach abgleiten oder abgewaschen werden.

Als Transportebenen werden in diesem Zusammenhang diejenigen im Wesentlichen 
horizontal oder vertikal verlaufenden Ebenen verstanden, entlang denen Teiglinge von der 
Fördervorrichtung annähernd horizontal oder vertikal durch den Gärschrank transportiert 
werden. Alle Rahmenprofile, die sich - bei horizontal ausgerichteten Transportebenen - 
unterhalb der in Schwerkraftrichtung gesehen zu oberst angeordneten Transportebene 
befinden oder - bei vertikal angeordneten Transportebenen - unterhalb desjenigen 
Punktes der Transportebenen befinden, der in Schwerkraftrichtung gesehen zu oberst 
angeordnet ist, sind bei einem erfindungsgemäßen Gärschrank in Richtung des 
Innenraums geneigt.

Bei Gärschränken, die eine Anzahl von annähernd vertikalen, parallel zueinander 
verlaufenden Transportebenen aufweisen, ist als oberster Punkt die Umlenkung am 
höchsten Punkt der Transportebenen zu verstehen. Bei Gärschranken, die eine Anzahl 
von annähernd horizontalen, parallel zueinander verlaufenden Transportebenen 
aufweisen, liegt der oberste Punkt jeweils in der obersten Transportebene, d.h. derjenigen 
Transportebene, die in Schwerkraftrichtung zuoberst angeordnet ist, sodass als oberster 
Punkt jeweils die oberste Transportebene, die in Schwerkraftrichtung zuoberst angeordnet 
ist, zu verstehen ist.

Ein Außenrahmen, in dem vorteilhafterweise besonders wenige Nischen und Öffnungen, 
vorhanden sind, in denen sich möglicherweise Verunreinigungen und Ungeziefer 
ansammeln können, kann ausgebildet werden, wenn der Außenrahmen öffnungsfrei, 
insbesondere bohrungsfrei, ausgebildet ist.

Um einen besonders stabilen Außenrahmen für einen Gärschrank auszubilden, kann 
vorgesehen sein, dass die Rahmenprofile als Formrohre ausgebildet sind und 
quadratischen oder rechteckigen Querschnitt, vier Längskanten und vier Seitenflächen 
aufweisen. Als Seitenflächen sind in diesem Zusammenhang diejenigen Flächen der 
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Formrohre zu verstehen, die sich zwischen den vier Längskanten erstrecken und 
gemeinsam die Mantelfläche des Formrohrs bilden.

Ein besonders stabiler Außenrahmen kann bei einem Gärschrank ausgebildet werden, 
wenn dieser aus normal und parallel zur Schwerkraftrichtung verlaufenden Formrohren 
gebildet ist. Besonders vorteilhaft für die Reinigung des Gärschranks kann in diesem 
Zusammenhang sein, wenn die Formrohre derart ausgerichtet sind, dass zwischen der 
Schwerkraftrichtung und den in Richtung des Innenraums geneigten Seitenflächen der 
normal zur Schwerkraftrichtung verlaufenden Formrohre ein Winkel von kleiner als 60°, 
insbesondere kleiner als 45°, vorzugsweise kleiner als 30°, eingeschlossen ist, sodass 
Wasser und Verunreinigungen in den Innenraum des Gärschranks abfließen. Der Winkel 
bezeichnet dabei jeweils denjenigen spitzen Winkel, der zwischen einer gedachten 
lotrechten Geraden durch das jeweilige Formrohr und der in Richtung des Innenraums 
geneigten Seitenfläche bzw. auch mehreren in Richtung des Innenraums geneigten 
Seitenflächen des Formrohrs eingeschlossen ist. Diese Neigung der Seitenflächen stellt 
sicher, dass sich vorteilhafterweise auf den Formrohren des Außenrahmens kein Material 
mehr anlagert bzw. leicht bei der Reinigung entfernen oder abwaschen lässt.

Konstruktiv besonders einfach kann der Außenrahmen für einen derartigen Gärschrank 
hergestellt werden, wenn zwischen der Schwerkraftrichtung und den in Richtung des 
Innenraums geneigten Seitenflächen der normal zur Schwerkraftrichtung verlaufenden 
Formrohre ein Winkel von 45° eingeschlossen ist. Besonders vorteilhaft für eine einfache 
Verbindung der Formrohre miteinander kann in diesem Zusammenhang sein, dass an den 
von jeweils drei Formrohren gebildeten Ecken des Gärschranks bei der normal zur 
Schwerkraftrichtung verlaufenden Formrohren jeweils eine der Flächendiagonalen der 
Querschnittsfläche parallel und die jeweils andere Flächendiagonale normal zur 
Schwerkraftrichtung ausgerichtet ist und die Längskanten der Formrohre jeweils einen 
rechten Winkel miteinander einschließen. Die Querschnittsfläche bezeichnet dabei 
diejenige Fläche, die sich ergibt, wenn die von den vier Seitenflächen gemeinsam 
aufgespannte Mantelfläche im Querschnitt betrachtet wird. Die beiden Flächendiagonalen 
verbinden dabei jeweils einander gegenüberliegende Ecken dieser aufgespannten 
Querschnittsfläche.

Um einen Gärschrank herzustellen, in dessen Außenrahmen keine Nischen für 
beispielsweise Bakterien oder Verunreinigungen bestehen, kann vorgesehen sein, dass 
die Rahmenprofile, gegebenenfalls die Formrohre, des Außenrahmens permanent 
stoffschlüssig, insbesondere durch Verschweißen, verbunden sind.
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Um einen besonders flexiblen Einsatz eines Gärschranks z.B. für verschiedenste 
Teigarten und Teigkonsistenzen zu gewährleisten, kann vorgesehen sein, dass die 
Fördervorrichtung als Platten- oder Band-Fördervorrichtung oder als Fördervorrichtung, 
an der Gärgutträger, insbesondere Teigtassen, zur Aufnahme von Teiglingen angeordnet 
sind, ausgebildet ist. Typische Gärgutträger, die in Gärschränken Verwendung finden sind 
beispielsweise Teigtassen.

Das unerwünschte Austreten von Flüssigkeit aus dem Gärschrank bzw. unerwünschtes 
Eindringen von Feuchtigkeit, Verschmutzungen oder Ungeziefer in den Gärschrank kann 
vorteilhafterweise vermieden werden, wenn die Abdeckpaneele am Außenrahmen derart 
angeordnet sind, dass eine geschlossene Außenverkleidung um den Innenraum des 
Gärschranks mit einem Boden, einer dem Boden gegenüberliegenden Decke und 
Seitenwänden gebildet ist, sodass der Innenraum des Gärschranks flüssigkeitsdicht 
verschlossen ist.

Eine besonders einfache Herstellung eines erfindungsgemäßen Gärschranks bei 
gleichzeitiger Sicherstellung einer effizienten Reinigung kann gewährleistet werden, wenn 
die normal zur Schwerkraftrichtung verlaufenden Formrohre des Außenrahmens derart 
ausgerichtet sind, dass eine Längskante in Schwerkraftrichtung weiter vom Boden 
entfernt ist, als die übrigen drei Längskanten des jeweiligen Formrohrs. Dies bedeutet 
beispielsweise, dass Formrohre mit einem quadratischen Querschnitt derart in Richtung 
des Innenraums geneigt bzw. rotiert sind, dass beispielsweise eine Flächendiagonale des 
jeweiligen Formrohrs normal und eine Flächendiagonale in Schwerkraftrichtung verlaufen, 
sodass zwei Längskanten in gleicher Entfernung in Schwerkraftrichtung vom Boden der 
Außenverkleidung verlaufen. Die beiden anderen Längskanten, die im Querschnitt durch 
die parallel zur Schwerkraftrichtung verlaufende Flächendiagonale verbunden sind, 
verlaufen in diesem Fall jeweils eine in einem geringeren und eine in einem größeren 
Abstand vom Boden der Außenverkleidung gemessen in Schwerkraftrichtung.

Diese Ausrichtung der Flächendiagonalen der Formrohre ist jedoch keinesfalls zwingend 
und der vorteilhafte Effekt wird auch erzielt, wenn die Flächendiagonalen in einer anderen 
Ausrichtung zur Schwerkraftrichtung orientiert sind, bei der eine der vier Längskanten 
weiter vom Boden der Außenverkleidung entfernt ist als die übrigen drei Längskanten des 
jeweiligen Formrohrs.
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Weiters vorteilhaft für eine effiziente Reinigung eines erfindungsgemäßen Gärschranks 
bei gleichzeitig einfacher Ausbildung des Außenrahmens, kann sein, dass die parallel zur 
Schwerkraftrichtung verlaufenden Formrohre derart ausgerichtet sind, dass jeweils zwei 
ihrer Seitenflächen dem Innenraum des Gärschranks zugewandt sind.

Für die Ausbildung einer beispielsweise flüssigkeitsdicht verschlossenen 
Außenverkleidung, die einfach vom Außenrahmen für eine gründliche Reinigung 
abzunehmen ist und gleichzeitig keine Nischen bietet, in denen Verunreinigungen haften 
bleiben können, kann vorgesehen sein, dass die, die Decke bildenden, Decken­
Abdeckpaneele und die Formrohre des Außenrahmens reversibel formschlüssig 
verbunden sind. Besonders vorteilhaft kann in diesem Zusammenhang sein, dass die 
Decken-Abdeckpaneele an zumindest eine, vorzugsweise zwei, Seitenflächen jedes der 
Formrohre angepasste Auflageflächen aufweisen, da die Decken-Abdeckpaneele in 
diesem Fall ohne Nischen zu bilden auf dem Außenrahmen bzw. den Formrohren 
aufliegen und außerdem werkzeuglos entfernbar sind. Eine Außenverkleidung, die mit 
einer besonders geringen Anzahl an Decken-Abdeckpaneelen auskommt, wird 
bereitgestellt, wenn die Decken-Abdeckpaneele jeweils auf zumindest zwei Formrohren 
des Außenrahmens aufliegen.

Eine besonders einfach zu reinigende Außenverkleidung, die gleichzeitig einfach 
abzunehmen ist, kann bei einem erfindungsgemäßen Gärschrank bereitgestellt werden, 
wenn die den Boden bildenden Boden-Abdeckpaneele und die Formrohre des 
Außenrahmens reversibel formschlüssig verbunden sind und die Boden-Abdeckpaneele 
jeweils auf zumindest zwei Formrohren des Außenrahmens aufliegen oder in 
Führungsschienen in oder unter den Außenrahmen einschiebbar sind. Besonders 
vorteilhaft kann in diesem Zusammenhang sein, wenn die Boden-Abdeckpaneele 
zumindest eine in ihrer Neigung an eine Seitenfläche der Formrohre angepasste 
Außenwand und vorzugsweise zumindest eine entlang der Außenwand verlaufende 
Griffleiste aufweisen, da derartige Boden-Abdeckpaneele auch beispielsweise als 
Mehlauffanglade dienen können, die einfach beispielsweise unter den Außenrahmen 
geschoben und wieder entfernt und gereinigt werden kann.

Um einen einfachen Zugang ins Innere des Gärschranks für beispielsweise Wartungs­
oder Reinigungsarbeiten zu gewährleisten, kann vorgesehen sein, dass die die 
Seitenwände bildenden Seiten-Abdeckpaneele aufschwenkbar an den Formrohren des 
Außenrahmens angeordnet sind. Um einen einfachen Ausbau derartiger Seiten­
Abdeckpaneele beispielsweise für Reinigungsarbeiten zu gewährleisten, kann 
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vorgesehen sein, dass die Seiten-Abdeckpaneele mittels in Bohrungen in den 
vorzugsweise normal zur Schwerkraftrichtung verlaufenden Formrohren einsteckbaren 
oder auf an den Formrohren angeschweißten Aufhängungen befestigten Scharnieren am 
Außenrahmen angeordnet sind.

Um zu verhindern, dass die Seiten-Abdeckpaneele unbeabsichtigt geöffnet werden, kann 
vorgesehen sein, dass die Seiten-Abdeckpaneele aus einer Schließstellung, in der die 
Seiten-Abdeckpaneele an zumindest zwei Formrohren des Außenrahmens aufliegen, 
verschwenkbar sind und dass an den Seiten-Abdeckpaneelen jeweils zumindest ein 
Schalter angeordnet ist, der dazu ausgebildet ist, ein Verschwenken der Seiten­
Abdeckpaneele aus der Schließstellung zu detektieren. Dies bedeutet, dass der Schalter 
feststellt, wenn ein Seiten-Abdeckpaneel geöffnet wird, wobei zusätzlich vorgesehen sein 
kann, dass in diesem Fall beispielsweise ein Warnsignal abgegeben wird, sodass die 
Bedienperson darauf aufmerksam gemacht wird, dass ein Seiten-Abdeckpaneel des 
Gärschranks geöffnet ist.

Um sicherzustellen, dass auch Halterungen für die Antriebselemente der im Gärschrank 
verlaufenden Fördervorrichtung wie beispielsweise Ketten, Kettenräder oder Wellen 
einfach zu reinigen sind, kann vorgesehen sein, dass an den Rahmenprofilen, 
gegebenenfalls an den Formrohren, des Außenrahmens Halterungen für 
Antriebselemente der Fördervorrichtung reversibel formschlüssig angeordnet sind, 
insbesondere verschraubt sind. Diese Ausgestaltung der Halterungen stellt 
vorteilhafterweise sicher, dass diese von allen Seiten für Reinigungsarbeiten zugänglich 
sind.

Die Erfindung betrifft weiters einen Garschrank mit einer Fördervorrichtung, die ein 
Riemen- oder Kettengetriebe mit einem Riemen- oder Kettensystem und einer 
Spannvorrichtung zum selbstständigen Spannen des Riemen- oder Kettensystems 
umfasst. Erfindungsgemäß ist dabei für eine einfache Reinigung des Riemen- oder 
Kettensystems vorgesehen, dass die Spannvorrichtung zumindest einen Spannzylinder 
mit einem darin beweglichen Kolben umfasst. Die Spannvorrichtung ist dabei derart 
zwischen dem Außenrahmen und einer Riemenscheibe oder einem Kettenrad des 
Riemen- oder Kettensystems angeordnet, dass bei Kräfteveränderung im Riemen- oder 
Kettensystem die Riemenscheibe oder das Kettenrad relativ zum Außenrahmen 
verstellbar ist. Eine derartige Ausgestaltung der Spannvorrichtung stellt vorteilhafterweise 
sicher, dass das Riemen- oder Kettensystem zur Reinigung des Gärschranks einfach 
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entfernt und anschließend mühelos wieder eingebaut werden kann, ohne dass ein 
aufwendiges händisches Spannen des Riemen- oder Kettensystems erforderlich ist.

Eine besonders einfache Reinigung der Spannvorrichtung kann erzielt werden, wenn die 
Spannvorrichtung am Außenrahmen, insbesondere an den am Außenrahmen 
angeordneten Halterungen für die Antriebselemente der Fördervorrichtung, angeordnet 
ist.

Eine einfache Reinigung des Innenraums des Gärschranks von Verunreinigungen wie 
beispielsweise anhaftendem Mehl bzw. eine effiziente Selbstreinigung des Gärschranks 
kann gewährleistet werden, wenn eine Reinigungsvorrichtung zur Reinigung des 
Innenraums vorgesehen ist, die zumindest eine, insbesondere am Außenrahmen 
angeordnete, Wasserabgabevorrichtung und/oder zumindest eine Ablauföffnung umfasst, 
wobei die Ablauföffnung in den den Boden der Außenverkleidung bildenden Boden­
Abdeckpaneelen ausgebildet ist.. So können beispielsweise Wasserdüsen am 
Außenrahmen oder den Decken-Abdeckpaneelen angeordnet sein, die für die 
Reinigungsarbeiten am Gärschrank Wasser abgeben, sodass Verunreinigungen 
abgespült werden und durch die zumindest eine Ablauföffnung im Boden abfließen.

Eine effiziente Reinigung der Gärgutträger kann erzielt werden, wenn eine 
Reinigungsstation zur Reinigung der Gärgutträger vorgesehen ist, die im Innenraum des 
Gärschranks oder in einem an den Innenraum angeschlossenen Zusatzgehäuse 
angeordnet ist und zumindest eine Absaugvorrichtung und/oder Bürsten und/oder 
zumindest eine Wasserabgabevorrichtung umfasst. Um einen automatisierten Transport 
der Gärgutträger in die Reinigungsstation zu gewährleisten und somit ein manuelles 
Ausbauen zu vermeiden, kann dabei vorgesehen sein, dass die Fördervorrichtung dazu 
ausgebildet ist, die Gärgutträger durch die Reinigungsstation zu transportieren.

Um zusätzlich zur Reinigung der Gärgutträger auch eine Trocknungs- und 
Sterilisationsmöglichkeit für die Gärgutträger bereitzustellen, kann vorgesehen sein, dass 
die Reinigungsstation eine Trocknungsvorrichtung zur Trocknung der Gärgutträger, 
insbesondere mittels Infrarotstrahlung, und/oder eine Entkeimungsvorrichtung zur 
Desinfektion der Gärgutträger umfasst. Eine besonders effiziente Desinfektion der 
Gärgutträger kann erzielt werden, wenn die Entkeimungsvorrichtung zumindest eine 
Vorrichtung zum Auftragen von Wasserstoffperoxid auf die Gärgutträger und/oder 
zumindest ein Beleuchtungsmittel zur Bestrahlung der Teigtrassen mit ultraviolettem Licht 
umfasst.
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Ein weiterer Aspekt der Erdfindung sieht vor, ein Verfahren zum Reinigen eines 
Gärschranks bereit zu stellen. Dabei ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass zumindest 
eine Profilfläche der in einem Winkel zur Schwerkraftrichtung verlaufenden Rahmenprofile 
des Außenrahmens in Richtung des Innenraums geneigt ist, und dass der auf zumindest 
einer Profilfläche abgelagerte Schmutz mit der Reinigungsvorrichtung abgewaschen wird, 
wobei sich auf der Profilfläche befindliches Wasser und/oder Reinigungsmittel und/oder 
Schmutz durch die Neigung der Profilfläche, insbesondere vollständig, in den Innenraum 
abläuft.

Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung 
und den beiliegenden Zeichnungen.

Die Erfindung ist im Folgenden anhand von besonders vorteilhaften, aber nicht 
einschränkend zu verstehenden Ausführungsbeispielen in den Zeichnungen schematisch 
dargestellt und wird unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beispielhaft beschrieben.

Im Folgenden zeigen:
Fig. 1 eine Frontalansicht eines Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen 
Gärschranks,
Fig. 2 eine Draufsicht auf den erfindungsgemäßen Gärschrank,
Fig. 3 einen Querschnitt durch das Ausführungsbeispiel,
Fig. 4 eine Seitenansicht des Ausführungsbeispiels,
Fig. 5 eine Schrägansicht des Ausführungsbeispiels,
Fig. 6 eine Detailansicht einer Schnittdarstellung im Bereich der Decke,
Fig. 7 ein Scharnier zur Befestigung der Seiten-Abdeckpaneele,
Fig. 7a zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel eines Scharniers zur Befestigung der 
Seiten-Abdeckpaneele,
Fig. 8 einen Längsschnitt durch das Ausführungsbeispiel,
Fig. 9 eine Schrägansicht des Außenrahmens,
Fig. 10 ein Boden-Abdeckpaneel im Detail,
Fig. 11 eine Detailansicht eines Decken-Abdeckpaneels,
Fig. 12 eine Detailansicht der Spannvorrichtung im eingebauten Zustand,
Fig. 13 eine Detailansicht eines Seiten-Abdeckpaneels,
Fig. 14 eine Detailansicht einer Ecke des ersten Ausführungsbeispiels.
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Die Fig. 1, 2, 4 und 5 zeigen jeweils ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen 
Gärschranks 100 zum Gären von Teig, der eine rechteckige Grundfläche und eine 
ebenfalls rechteckige Querschnittsfläche aufweist. Der Gärschrank 100 umfasst einen 
Außenrahmen 10, der einen Innenraum 30 des Gärschranks umschließt (Fig. 9) und der 
in Schwerkraftrichtung bzw. in einem Winkel zur Schwerkraftrichtung verlaufende 
Rahmenprofile aufweist, bei denen es sich im Ausführungsbeispiel um Formrohre 1 
handelt, wie dies in Fig. 9 im Detail dargestellt ist. Der Außenrahmen 10 setzt sich im 
gezeigten Ausführungsbeispiel aus zwei einzelnen Bereichen bzw. Modulen mit jeweils 
rechteckiger Querschnitts- und Grundfläche zusammen. Durch den Aufbau aus 
Formrohren 1 kann der Außenrahmen 10 einfach um weitere derartige Module erweitert 
werden, in denen verschiedene Vorrichtungen für weitere Teigverarbeitungsschritte 
untergebracht sein können.

Weiters umfasst der Gärschrank 100 eine Fördervorrichtung 6, an der im gezeigten 
Ausführungsbeispiel Gärgutträger 7 zur Aufnahme von Teigportionen, die als Teigtassen 
ausgebildet sind, angeordnet sind. Alternativ dazu kann die Fördervorrichtung 6 auch als 
Platten- oder Bandfördervorrichtung ausgebildet sein.

Die Fördervorrichtung 6 spannt im gezeigten Ausführungsbeispiel mehrere horizontal 
ausgerichtete Transportebenen auf, entlang denen Teiglinge durch den Gärschrank 100 
transportiert werden. Alternativ dazu kann die Fördervorrichtung 6 eines 
erfindungsgemäßen Gärschranks 100 auch eine Anzahl von vertikal ausgerichteten 
Transportebenen aufspannen.

Wie insbesondere in Fig. 1 und Fig. 5 ersichtlich ist, umfasst der Außenrahmen 10 im 
gezeigten Ausführungsbeispiel zwei Bereiche, sodass vorteilhafterweise Teigportionen in 
den Gärgutträger 7 nicht nur von der Fördervorrichtung 6 zum Gären bzw. Gehenlassen 
des Teigs durch den Innenraum 30 transportiert werden, was in Fig. 8 im linken bzw. 
oberen Bereich des Gärschranks 100 dargestellt ist. Durch eine Erweiterung des 
Innenraums 30 mit einem zweiten Außenrahmen-Modul werden im gezeigten 
Ausführungsbeispiel auch weitere Teigverarbeitungsschritte wie beispielsweise ein 
Langrollen im Innenraum 30 des Gärschranks 100 durchgeführt.

Der erfindungsgemäße Gärschrank 100 umfasst weiters eine Anzahl an am 
Außenrahmen 10 angeordneten Abdeckpaneelen 3, 4, 5, die gemeinsam eine 
geschlossene Außenverkleidung 20 bilden.
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Der Gärschranks 100 weist weiters eine im Innenraum 30 verlaufende Fördervorrichtung 
6 auf, an der Gärgutträger 7 zur Aufnahme von Teigportionen angeordnet sind, die in Fig. 
8 bzw. Fig. 3 näher ersichtlich sind. Die Fördervorrichtung 6 ist dazu ausgebildet, die 
Gärgutträger 7 durch den Gärschrank 100 zu transportieren.

Optional kann ein erfindungsgemäßer Gärschrank 100 auch Mittel zur Herstellung einer 
gleichbleibenden Atmosphäre im Innenraum 30 des Gärschranks 100 mit kontrollierten 
Luftfeuchte- und Temperaturbedingungen, die das Gären Teigs fördern, umfassen.

Die Rahmenprofile des Außenrahmens 10 des erfindungsgemäßen Gärschranks 
verlaufen dabei so, dass zumindest eine Profilfläche jedes der in einem Winkel zur 
Schwerkraftrichtung ausgerichteten Rahmenprofile derart in Richtung des Innenraums 30 
geneigt ist, dass im Gärschrank 100 befindliche Verschmutzungen und Wasser in den 
Innenraum 30 abfließen. Wie in Fig. 9 ersichtlich ist, sind die Rahmenprofile im gezeigten 
Ausführungsbeispiel als Formrohre 1 ausgebildet und weisen einen quadratischen 
Querschnitt auf sowie vier Längskanten 12 und vier Seitenflächen 11, was in der 
Detailansicht in Fig. 6 näher dargestellt ist.

Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist der Außenrahmen 10 aus normal und parallel zur 
Schwerkraftrichtung verlaufenden Formrohren gebildet. Die normal zur 
Schwerkraftrichtung verlaufenden Formrohre sind in einem Winkel von 45° in Richtung 
des Innenraums 30 rotiert bzw. geneigt. Wie in Fig. 6 gezeigt ist, bedeutet dies, dass die 
beiden in Richtung des Innenraums 30 geneigten Seitenflächen 11 eines jeden normal zur 
Schwerkraftrichtung verlaufenden Formrohrs 1 einen spitzen Winkel von 45° mit der 
Schwerkraftrichtung einschließen.

In Fig. 6 ist weiters ersichtlich, dass im gezeigten Ausführungsbeispiel die 
Flächendiagonalen der Querschnittsfläche der normal zur Schwerkraftrichtung 
verlaufenden Formrohre 1 parallel bzw. normal zur Schwerkraftrichtung verlaufen, sodass 
eine der Längskanten 12 weiter vom Boden entfernt ist als die restlichen drei Längskanten 
12. Fig. 14 zeigt eine Detailansicht einer Ecke des Außenrahmens 10 des 
erfindungsgemäßen Gärschranks 100, an der drei Formrohre 1 derart miteinander 
verbunden sind, dass zwei Seitenflächen 11 des parallel zur Schwerkraftrichtung 
verlaufenden Formrohrs 1 in den Innenraum 30 des Gärschranks 100 orientiert sind und 
die Flächendiagonalen parallel bzw. normal zur Schwerkraftrichtung stehen.
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Alternativ dazu können diejenigen Rahmenprofile bzw. Formrohre 1 des Außenrahmens 
10, die in einem Winkel zur Schwerkraftrichtung verlaufen und oberhalb derjenigen 
Transportebene oder desjenigen Punktes der Transportebenen angeordnet sind, die bzw. 
der in Schwerkraftrichtung am obersten angeordnet ist, z.B. auch waagrecht verlaufen, 
und nicht in Richtung des Innenraums 30 geneigt sein.

Diese Ausgestaltung des Außenrahmens 10 stellt vorteilhafterweise sicher, dass 
beispielsweise Mehl, das, während die Gärgutträger 7 mittels der Fördervorrichtung 6 
durch den Gärschrank 100 transportiert werden, von den Gärgutträger 7 abrieselt, nicht 
an den Formrohren 1 haften bleibt, sondern direkt in den Innenraum 30 des Gärschranks 
100 abgleitet bzw. bei der Reinigung des Gärschranks 100 mit Wasser einfach von den 
Formrohren 1 abgespült werden kann.

Um zu vermeiden, dass sich in etwaigen Verbindungsstellen zwischen den Formrohren 1 
des Außenrahmens 10 Nischen bilden, in denen sich beispielsweise Verunreinigungen 
wie Mehl ansammeln können oder eventuell Ungeziefer einnistet, sind die Formrohre 1 im 
Ausführungsbeispiel miteinander verschweißt. Alternativ dazu können die Formrohre auch 
auf andere Weise stoffschlüssig verbunden sein.

Die in den Fig. 1, 2, 4 und 5 dargestellte Außenverkleidung 20 des Gärschranks 100 ist 
durch Anordnen einer Anzahl von Abdeckpaneelen 3, 4, 5 am Außenrahmen 10 gebildet, 
sodass die Außenverkleidung 20 um den Innenraum 30 des Gärschranks 100 
geschlossen ausgebildet ist. Die Außenverkleidung 20 umfasst einen Boden 21, 
Seitenwände 23 und eine dem Boden 21 gegenüberliegende Decke 22. Die 
Außenverkleidung 20 verschließt den Innenraum 30 des Gärschranks 100 
flüssigkeitsdicht, sodass weder Flüssigkeit aus dem Innenraum 30 austreten kann, noch 
unerwünschterweise Feuchtigkeit in diesen eindringen kann.

Der Boden 21 der Außenverkleidung 20 wird im gezeigten Ausführungsbeispiel von 
quadratischen bzw. rechteckigen Boden-Abdeckpaneelen 4 aus Blech gebildet, die mit 
den Formrohren 1 des Außenrahmens 10 reversibel formschlüssig verbunden sind. Im 
gezeigten Ausführungsbeispiel liegen die Boden-Abdeckpaneele 4 jeweils auf zumindest 
zwei Formrohren 1 des Außenrahmens 10 auf oder sind in Führungsschienen 15 unter 
dem Außenrahmen 10 einschiebbar.

Bei den einschiebbaren Boden-Abdeckpaneelen 4 handelt es sich im gezeigten 
Ausführungsbeispiel um als Mehlauffangladen ausgebildete Boden-Abdeckpaneele 4, die 

12 / 31



12

in ihre Neigung an zwei Seitenflächen 11 der Formrohre 1 angepasste Außenwände 41 
und eine entlang einer Außenwand 41 verlaufende Griffleiste 42 aufweisen. Diese Boden­
Abdeckpaneele 4 sind vorteilhafterweise derart ausgestaltet, dass die in den 
Führungsschienen 15 geführten Seitenwände senkrecht verlaufen, während die an den 
Rahmenprofilen anliegenden Seitenwände 41 abgeschrägt sind, sodass vom 
Außenrahmen 10 abgleitende Verunreinigungen einfach in das Boden-Abdeckpaneel 4 
gelangen und dort gesammelt werden. Dadurch dass diese Boden-Abdeckpaneele 4 
unter den Außenrahmen 10 einschiebbar sind, können diese einfach im Betrieb des 
Gärschranks 100 oder während eines Wartungs- oder Reinigungsvorgangs ausgezogen 
und darin aufgefangenen Verunreinigungen entfernt werden.

Die Decke 22 der Außenverkleidung 20 ist im gezeigten Ausführungsbeispiel aus 
quadratischen Decken-Abdeckpaneelen 3 aus Blech gebildet, die mit den Formrohren 1 
des Außenrahmens 10 reversibel formschlüssig verbunden sind. Alternativ können die 
Decken-Abdeckpaneele 3 beispielsweise auch rechteckig ausgebildet sein. Dieser 
Formschluss wird erzielt, indem die Decken-Abdeckpaneele 3 Auflageflächen 31 
aufweisen, die an die beiden Seitenflächen 11 des jeweiligen Formrohrs 1 angepasst 
sind, auf dem das Decken-Abdeckpaneel 3 aufliegt. Die formschlüssige Verbindung 
zwischen einem Decken-Abdeckpaneel 3 und einem Formrohr 1 ist im Detail in Fig. 6 
dargestellt und stellt sicher, dass die Decken-Abdeckpaneele 3 abgenommen werden 
können, ohne dass hierfür Werkzeug notwendig ist. Alternativ dazu können die Decken­
Abdeckpaneele 3 reversibel formschlüssig beispielsweise mittels Einstecken von 
Haltestiften in die Formrohre 1 am Außenrahmen 10 angebracht sein.

Die Ausgestaltung des Decken-Abdeckpaneels 3 mit Auflageflächen 31 stellt sicher, dass 
durch die Neigung des Formrohrs 1 in Richtung des Innenraums 30 keine Nischen 
entstehen, in denen sich Verunreinigungen anlagern, wie dies bei gerade verlaufenden 
Decken-Abdeckpaneelen 3 der Fall wäre. Zusätzlich sind durch die formschlüssige 
Verbindung die Decken-Abdeckpaneele 3 ausreichend fest mit dem Außenrahmen 10 
verbunden, sodass diese nicht unerwünschterweise von den Formrohren 1 abrutschen 
können. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass diese werkzeuglos entfernbar sind und 
einfach von den Formrohren 1 abgenommen werden können, um beispielsweise 
Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchzuführen oder die Decken-Abdeckpaneele 3 
auszutauschen.

Die Seitenwände 23 der Außenverkleidung 20 werden im gezeigten Ausführungsbeispiel 
von quadratischen bzw. rechteckigen Seiten-Abdeckpaneelen 5 aus Blech gebildet, die 
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aufschwenkbar an den Formrohren 1 des Außenrahmens 10 angeordnet sind. Alternativ 
können die Seiten-Abdeckpaneele 5 beispielsweise auch aus Plexiglas ausgebildet sein, 
um den Ablauf der Verarbeitungsschritte im Inneren 30 des Gärschranks 100 verfolgen zu 
können, wenn die Seitenwände 23 geschlossen sind.

Im Außenrahmen 10 sind in den parallel zur Schwerkraftrichtung verlaufenden 
Formrohren 1 Bohrungen 13 (Fig. 9) angeordnet, die zur Fixierung der Seiten­
Abdeckpaneele 5 am Außenrahmen 10 dienen. Zur schwenkbaren Fixierung der Seiten­
Abdeckpaneele 5 sind in die Bohrungen 13 einsteckbare Scharniere 51 an den Seiten­
Abdeckpaneelen 5 angeordnet. Die Scharniere 51 weisen dazu einen Fortsatz 53 auf, der 
jeweils in eine Bohrung 13 in einem Formrohr 1 des Außenrahmens 10 einsteckbar ist. 
Dadurch ist gleichzeitig eine ausreichende Fixierung der Seiten-Abdeckpaneele 5 am 
Außenrahmen 10 sowie ein leichtes Verschwenken der Seiten-Abdeckpaneele 5 
gewährleistet, während gleichzeitig durch einfaches Herausziehen der Scharniere 51 aus 
dem Außenrahmen 10 ein einfaches Austauschen der Seiten-Abdeckpaneele 5 möglich 
ist. Die Scharniere 51 stellen weiters sicher, dass die Seiten-Abdeckpaneele 5 weit 
geöffnet werden können, um einen einfachen Zugang zum Innenraum 30 des 
Gärschranks 100 zu ermöglichen.

Alternativ dazu können, wie in Fig. 7a dargestellt, die Seiten-Abdeckpaneele 5 mittels 
Scharnieren 51 am Außenrahmen 10 angeordnet sein und derart Türen bilden, wobei die 
Scharniere 51 in einem Stift 54 aufgehängt sind. Der Stift 54 ist in eine Aufhängung 55, 
die an dem Außenrahmen 10 angeschweißt ist, eingeführt und mittels Muttern gegen ein 
Herausfallen gesichert. Der Stift 54 ist zweiteilig ausgebildet, wobei der erste Teil in der 
Aufhängung 55 angeordnet ist und auf dem zweiten Teil das Scharnier 51 steckt. Der 
zweite Teil ist zu dem ersten Teil exzentrisch angeordnet, sodass der Abstand des 
Scharniers 51 bzw. das jeweilige an dem Scharnier 51 befestigte Seiten-Abdeckpanel 5 
durch verdrehen des Stiftes verändert werden kann.

Dies bietet den zusätzlichen Vorteil, dass der Außenrahmen 10 in diesem Fall völlig 
bohrungsfrei ausgestaltet ist und somit weniger Nischen, in denen sich möglicherweise 
Verunreinigen ablagern können, vorhanden sind.

Die Seiten-Abdeckpaneele 5 liegen im gezeigten Ausführungsbeispiel an zumindest zwei 
Formrohren 1 des Außenrahmens 10 auf und weisen einen Schalter 52 auf, der dazu 
ausgebildet ist, zu überprüfen, ob ein Kontakt zwischen dem Seiten-Abdeckpaneel 5 und 
dem Formrohr 1 vorherrscht und derart ein Verschwenken der Seiten-Abdeckpaneele aus 
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einer Schließstellung, in der diese an zumindest zwei Formrohren 1 des Außenrahmens 
10 aufliegen, zu detektieren. Wird vom Schalter 52 ein Verschwenken der Seiten­
Abdeckpaneele 5 detektiert, so ist es beispielsweise möglich, dass die 
Detektionsinformation an eine Steuerzentrale, von der aus der Gärschrank 100 bedient 
wird, übermittelt wird oder beispielsweise ein optisches oder akustisches Warnsignal an 
den Bediener des Gärschranks 100 abgegeben wird. Somit ist sichergestellt, dass ein 
unerwünschtes Öffnen der Außenverkleidung 20 des Gärschranks 100 rasch festgestellt 
und behoben wird.

Wie in Fig. 8 ersichtlich ist, tritt die Fördervorrichtung 6 im Bereich des Bodens 21 der 
Außenverkleidung 20 in den Innenraum 30 des Gärschranks 100 ein und ist mit einem 
Kettengetriebe mit einem Kettensystem 61 angetrieben. Entlang der Längserstreckung 
des Gärschranks 100 ist das Kettensystem 61 dabei mehrere Male über Kettenräder 18 
längs im Innenraum 30 hin und her geführt, sodass die an der Fördervorrichtung 6 
angeordneten Gärgutträger 7 über einen vorgegebenen Zeitraum im Innenraum 30 des 
Gärschranks 100 verbleiben bzw. darin transportiert werden. Die Gärgutträger 7 sind 
dabei normal zur Transportrichtung der Fördervorrichtung 6 angeordnet, um mehrere 
Teigportionen auf einer Teigtasse 7 unterbringen zu können.

Um ein ideales Gären des Teigs zu gewährleisten, können bei einem erfindungsgemäßen 
Gärschrank Mittel zur Herstellung konstanter Luftfeuchte- und Temperaturbedingungen 
wie beispielsweise eine Heizvorrichtung oder Klimaanlage und Wassersprüheinrichtungen 
im Innenraum 30 vorgesehen sein.

Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind Halterungen 14 für die Antriebselemente der 
Fördervorrichtung 6 an den Formrohren 1 des Außenrahmens 10 reversibel formschlüssig 
angeordnet. Die Halterungen 14 sind im Ausführungsbeispiel mit dem Außenrahmen 10 
derart verschraubt, dass sie von allen Seiten zugänglich sind und gereinigt werden 
können.

Um auch das Kettensystem 61 der Fördervorrichtung 6 einfach ausbauen und reinigen zu 
können, umfasst die Fördervorrichtung 6 im gezeigten Ausführungsbeispiel eine 
Spannvorrichtung 62, die das Kettensystem 61 selbstständig spannt. Ein 
Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Spannvorrichtung 62 ist in Fig. 8 und Fig. 
12 im Detail dargestellt und umfasst einen Spannzylinder 16 mit einem darin beweglichen 
Kolben 17. Der Kolben 17 ist derart zwischen dem Außenrahmen 10 und einem Kettenrad 
18 des Kettensystems 61 angeordnet, dass bei Kräfteveränderung im Kettensystem 61 
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das Kettenrad 18 relativ zum Außenrahmen 10 verstellt wird. Dies kann beispielsweise 
erzielt werden, indem im Inneren des Zylinders 16 ein konstanter oder vorgebbarer Druck 
herrscht, der beispielsweise den Kolben 17 ausfahren lässt, wenn das Kettensystem 61 
eine zu geringe Spannung aufweist und das Kettensystem 61 derart nachgespannt wird. 
Somit kann das Kettensystem 61 zur Reinigung des Gärschranks 100 einfach 
abgenommen und von Verschmutzungen befreit werden. Anschließend kann es mühelos 
wieder an den Halterungen 14 angeordnet werden, ohne es mühsam händisch 
nachspannen zu müssen. Die Spannvorrichtung 62 ist im gezeigten Ausführungsbeispiel 
an den Halterungen 14 für die Antriebselemente der Fördervorrichtung 6 am 
Außenrahmen 10 angeordnet.

Alternativ dazu kann die Spannvorrichtung 62 auch als Feder, beispielsweise als 
Gasdruckfeder, ausgebildet sein, in der ein konstanter oder vorgebbarer Gasdruck 
herrscht, sodass das Kettensystem 61 selbstständig von der Gasdruckfeder 
nachgespannt wird, wenn das Kettensystem 61 an Spannung verliert.

Bei allen Ausführungsformen eines erfindungsgemäßen Gärschranks 100 kann eine 
Reinigungsvorrichtung zur Reinigung des Innenraums 30 unter der Verwendung eines 
erfindungsgemäßen Verfahren vorgesehen sein, um ein aufwendiges händisches 
Reinigen des Innenraums 30 zu vermeiden. Die Reinigungsvorrichtung kann dabei am 
Außenrahmen 10 angeordnete Wasserabgabevorrichtungen und/oder zumindest eine 
Ablauföffnung im Boden 21 der Außenverkleidung 20 umfassen. Mit einer derartigen 
Reinigungsvorrichtung ist es beispielsweise möglich, während des Betriebs des 
Gärschranks oder in vorgegebenen Reinigungsintervallen Verunreinigungen, die eventuell 
im Innenraum 30 des Gärschranks 100 anhaften, abzulösen, sodass diese einfach durch 
die Ablauföffnung im Boden 21 abfließen. Dazu werden beispielsweise Wasserdüsen am 
Außenrahmen 10 des Gärschranks 100 aktiviert, die Wasser in den Innenraum 30 
abgegeben, sodass Mehl- und Teigreste verflüssigt werden und von den geneigten 
Formrohren des Außenrahmens 10 bzw. der Außenverkleidung 20 oder der 
Fördervorrichtung 6 abfließen.

Da durch die Ausgestaltung des Außenrahmens 10 des Gärschranks 100 aus 
Rahmenprofilen bzw. Formrohren 1 dieser, wie zuvor beschrieben, besonders einfach 
erweiterbar ist, kann bei allen Ausführungsformen eines erfindungsgemäßen Gärschranks 
100 eine Reinigungsstation zur Reinigung der Gärgutträger 7 vorgesehen sein. Die 
Reinigungsstation kann dabei im Inneren 30 des Gärschranks 100 untergebracht oder in 
einem an den Innenraum 30 angeschlossenen Zusatzgehäuse angeordnet sein. Um ein 
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händisches Ausbauen der Gärgutträger 7 bzw. Abnehmen von der Fördervorrichtung 6 zu 
vermeiden, kann die Fördervorrichtung 6 durch die im Innenraum 30 angeordnete 
Reinigungsstation oder auch die in einem Zusatzgehäuse an den Gärschrank 100 
angeschlossene Reinigungsstation verlaufen und dazu ausgebildet sein, die Gärgutträger 
7 durch die Reinigungsstation zu transportieren. So kann vorgesehen sein, dass die 
Fördervorrichtung 6 in vorgegebenen Reinigungsintervallen oder auch im laufenden 
Betrieb die Teigtasse 7 durch die Reinigungsstation transportiert.

Die Reinigungsstation kann dabei zumindest eine Absaugvorrichtung und/oder Bürsten 
und/oder zumindest eine Wasserabgabevorrichtung umfassen. Somit besteht 
vorteilhafterweise die Möglichkeit, die Gärgutträger 7 mechanisch mittels Bürsten zu 
reinigen, und zusätzlich oder alternativ dazu eine Absaugung der Verschmutzungen 
vorzunehmen. Zusätzlich oder alternativ dazu kann eine Nassreinigung der Gärgutträger 
7 mittels Wasserstrahl oder rotierenden Wasserdüsen vorgenommen werden.

Die Reinigungsstation kann zusätzlich dazu eine Trocknungsvorrichtung zur Trocknung 
der Gärgutträger 7 umfassen, wobei die Trocknung beispielsweise mittels 
Infrarotstrahlung oder auch Heißluftdüsen vorgenommen werden kann. Optional kann die 
Reinigungsstation weiters eine Entkeimungsvorrichtung zur Desinfektion der Gärgutträger 
7 umfassen, die zumindest eine Vorrichtung zum Auftragen von Wasserstoffperoxid auf 
die Gärgutträger 7 und zusätzlich oder alternativ dazu ein Beleuchtungsmittel zur 
Bestrahlung der Gärgutträger 7 mit ultraviolettem Licht umfassen kann. Durch eine 
derartige Behandlung der Gärgutträger 7 sind diese anschließend keimfrei und bereit für 
eine erneute Befüllung mit Teigportionen sind.

Eine besonders bevorzugte Ausführungsform des Gärschranks sieht vor, dass der 
Außenrahmen 10 und die Rahmenprofile frei von Bohrungen und anderen Löchern oder 
Ausnehmungen sind, sondern glatt ausgebildet sind. Dies Verhindert, dass sich Schmutz 
in Nischen oder Löchern ansammelt und dort Schimmelbildung oder Bakterien-Herde 
entstehen. Alle an dem Außenrahmen 10 befestigten Elemente sind dabei über 
Klemmverbindungen, die auf die Rahmenprofile aufgeklemmt werden oder durch 
Verschweißungen an dem Außenrahmen 10 befestigt.
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Patentansprüche

1. Gärschrank (100) zum Gären von Teig umfassend
- einen Außenrahmen (10), der in einem Winkel zur Schwerkraftrichtung verlaufende 
Rahmenprofile umfasst und einen Innenraum (30) des Gärschranks umschließt,
- eine Anzahl an am Außenrahmen (10) angeordneten Abdeckpaneelen (3, 4, 5),
- eine durch den Innenraum (30) des Gärschranks (100) verlaufende Fördervorrichtung 
(6), wobei die Fördervorrichtung (6) dazu ausgebildet ist, Teiglinge durch den Gärschrank 
(100) zu transportieren, und wobei die Fördervorrichtung (6) eine Anzahl von im 
Wesentlichen horizontal oder vertikal, insbesondere horizontal oder vertikal, 
angeordneten Transportebenen aufspannt,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest eine Profilfläche der Rahmenprofile des Außenrahmens (10), die in einem 
Winkel zur Schwerkraftrichtung verlaufen und unterhalb derjenigen Transportebene oder 
desjenigen Punktes der Transportebenen angeordnet sind, die bzw. der in 
Schwerkraftrichtung am obersten angeordnet ist, in Richtung des Innenraums (30) geneigt 
ist.

2. Gärschrank (100) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Außenrahmen
(10) öffnungsfrei, insbesondere bohrungsfrei, ausgebildet ist.

3. Gärschrank (100) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Rahmenprofile als Formrohre (1) ausgebildet sind und einen quadratischen oder 
rechteckigen Querschnitt, vier Längskanten (12) und vier Seitenflächen (11) aufweisen.

4. Gärschrank (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Außenrahmen (10) aus normal und parallel zur 
Schwerkraftrichtung verlaufenden Formrohren (1) gebildet ist und zwischen der 
Schwerkraftrichtung und den in Richtung des Innenraums (30) geneigten Seitenflächen
(11) der normal zur Schwerkraftrichtung verlaufenden Formrohre (1) ein Winkel von 
kleiner als 60°, insbesondere kleiner als 45°, vorzugsweise kleiner als 30°, 
eingeschlossen ist.

5. Gärschrank (100) nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen 
der Schwerkraftrichtung und den in Richtung des Innenraums (30) geneigten 
Seitenflächen (11) der normal zur Schwerkraftrichtung verlaufenden Formrohre (1) ein 
Winkel von 45° eingeschlossen ist und
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dass an den von jeweils drei Formrohren (1) gebildeten Ecken des Gärschranks (100) bei 
den normal zur Schwerkraftrichtung verlaufenden Formrohren (1) jeweils eine der 
Flächendiagonalen der Querschnittsfläche parallel zur Schwerkraftrichtung und die jeweils 
andere Flächendiagonale normal zur Schwerkraftrichtung ausgerichtet ist und die 
Längskanten (12) der Formrohre (1) jeweils einen rechten Winkel miteinander 
einschließen.

6. Gärschrank (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Rahmenprofile (1), gegebenenfalls die Formrohre (1), des 
Außenrahmens (10) permanent stoffschlüssig, insbesondere durch Verschweißen, 
verbunden sind.

7. Gärschrank (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Fördervorrichtung (6) als Platten- oder Band-Fördervorrichtung 
oder als Fördervorrichtung (6), an der Gärgutträger zur Aufnahme von Teiglingen 
angeordnet sind, ausgebildet ist.

8. Gärschrank (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Abdeckpaneele (3, 4, 5), am Außenrahmen (10) derart 
angeordnet sind, dass eine geschlossene Außenverkleidung (2) um den Innenraum (30) 
des Gärschranks (100) mit einem Boden (21), einer dem Boden (21) gegenüberliegende 
Decke (22) und Seitenwänden (23) gebildet ist, sodass der Innenraum (30) des 
Gärschranks (100) flüssigkeitsdicht verschlossen ist.

9. Gärschrank (100) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die normal zur 
Schwerkraftrichtung verlaufenden Formrohre (1) des Außenrahmens (10) derart 
ausgerichtet sind, dass eine Längskante (12) in Schwerkraftrichtung weiter vom Boden 
(21) entfernt ist, als die übrigen drei Längskanten (12) des jeweiligen Formrohrs (1) 
und/oder
dass die parallel zur Schwerkraftrichtung verlaufenden Formrohre (1) derart ausgerichtet 
sind, dass jeweils zwei ihrer Seitenflächen (11) dem Innenraum (30) des Gärschranks 
(100) zugewandt sind.

10. Gärschrank (100) nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die die 
Decke (22) bildenden Decken-Abdeckpaneele (3) und die Formrohre (1) des 
Außenrahmens (10) reversibel formschlüssig verbunden sind, wobei die Decken- 
Abdeckpaneele (3) an zumindest eine, vorzugsweise zwei, Seitenflächen (11) jedes der 
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Formrohre (1) angepasste Auflageflächen (31) aufweisen und wobei insbesondere 
vorgesehen ist, dass die Decken-Abdeckpaneele (3) jeweils auf zumindest zwei 
Formrohren (1) des Außenrahmens (10) aufliegen.

11. Gärschrank (100) nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
die den Boden (21) bildenden Boden-Abdeckpaneele (4) und die Formrohre (1) des 
Außenrahmens (10) reversibel formschlüssig verbunden sind, wobei die Boden- 
Abdeckpaneele (4) jeweils auf zumindest zwei Formrohren (1) des Außenrahmens (10) 
aufliegen oder in Führungsschienen (15) in oder unter den Außenrahmen (10) 
einschiebbar sind und wobei insbesondere vorgesehen ist, dass die Boden- 
Abdeckpaneele (4) zumindest eine in ihrer Neigung an eine Seitenfläche (11) der 
Formrohre (1) angepasste Außenwand (41), und vorzugsweise zumindest eine entlang 
einer Außenwand (41) verlaufende Griffleiste (42) aufweisen.

12. Gärschrank (100) nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass 
die die Seitenwände (23) bildenden Seiten-Abdeckpaneele (5) aufschwenkbar an den 
Formrohren (1) des Außenrahmens (10), insbesondere mittels in Bohrungen (13) in den, 
vorzugsweise normal zur Schwerkraftrichtung verlaufenden, Formrohren (1) 
einsteckbaren oder auf an den Formrohren angeschweißten Aufhängungen (55) 
befestigten Scharnieren (51), angeordnet sind.

13. Gärschrank (100) nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Seiten-Abdeckpaneele (5) aus einer Schließstellung, in der die Seiten-Abdeckpaneele (5) 
an zumindest zwei Formrohren (1) des Außenrahmens (10) aufliegen, verschwenkbar 
sind und dass an den Seiten-Abdeckpaneelen (5) jeweils zumindest ein Schalter (52) 
angeordnet ist, der dazu ausgebildet ist, ein Verschwenken der Seiten-Abdeckpaneele (5) 
aus der Schließstellung zu detektieren.

4. Gärschrank (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass an den Rahmenprofilen, gegebenenfalls an den Formrohren (1), 
des Außenrahmens (10) Halterungen (14) für Antriebselemente der Fördervorrichtung (6) 
reversibel formschlüssig angeordnet, insbesondere verschraubt, sind.

15. Gärschrank (100), insbesondere nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Fördervorrichtung (6) ein Riemen- oder Kettengetriebe mit 
einem Riemen- oder Kettensystem (61) und einer Spannvorrichtung (62) zum 
selbstständigen Spannen des Riemen- oder Kettensystems (61) umfasst, 
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wobei die Spannvorrichtung (62) derart ausgebildet ist, dass bei Kräfteveränderung im 
Riemen- oder Kettensystem (61) die Riemenscheibe oder das Kettenrad (18) relativ zum 
Außenrahmen (10) verstellbar ist,
wobei insbesondere vorgesehen ist, dass die Spannvorrichtung (62)

- zumindest einen Spannzylinder (16) mit einem darin beweglichen Kolben (17) 
umfasst, wobei der Kolben (17) derart zwischen dem Außenrahmen (10) und einer 
Riemenscheibe oder einem Kettenrad (18) des Riemen- oder Kettensystems (61) 
angeordnet ist, oder

- als Feder, insbesondere Gasdruckfeder,
ausgebildet ist.

16. Gärschrank (100) nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Spannvorrichtung (62) am Außenrahmen (10), insbesondere an den am Außenrahmen 
(10) angeordneten Halterungen (14) für die Antriebselemente der Fördervorrichtung (6), 
angeordnet ist.

17. Gärschrank (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Reinigungsvorrichtung zur Reinigung des Innenraums (30) 
vorgesehen ist, die zumindest eine, insbesondere am Außenrahmen (10) angeordnete, 
Wasserabgabevorrichtung und/oder zumindest eine Ablauföffnung umfasst, wobei die 
Ablauföffnung in den den Boden (21) der Außenverkleidung (20) bildenden Boden- 
Abdeckpaneelen (4) ausgebildet ist.

18. Gärschrank (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Reinigungsstation zur Reinigung der Gärgutträger (7) 
vorgesehen ist, wobei die Reinigungsstation im Innenraum (30) des Gärschranks (100) 
oder in einem an den Innenraum (30) angeschlossenen Zusatzgehäuse angeordnet ist 
wobei die Reinigungsstation zumindest eine Absaugvorrichtung und/oder Bürsten 
und/oder zumindest eine Wasserabgabevorrichtung umfasst und wobei insbesondere 
vorgesehen ist, dass die Fördervorrichtung (6) dazu ausgebildet ist, die Gärgutträger (7) 
durch die Reinigungsstation zu transportieren.

19. Gärschrank (100) nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Reinigungsstation eine Trocknungsvorrichtung zur Trocknung der Gärgutträger (7), 
insbesondere mittels Infrarotstrahlung, und/oder eine Entkeimungsvorrichtung zur 
Desinfektion der Gärgutträger (7) umfasst, wobei insbesondere vorgesehen ist, dass die 
Entkeimungsvorrichtung zumindest eine Vorrichtung zum Aufträgen von 
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Wasserstoffperoxid auf die Gärgutträger (7) und/oder zumindest ein Beleuchtungsmittel 
zur Bestrahlung der Gärgutträger (7) mit ultraviolettem Licht umfasst.

20. Verfahren zur Reinigung eines Gärschranks (100), insbesondere nach einem der 
Ansprüche 1 bis 19, wobei der Gärschrank (100) mit einer Reinigungsvorrichtung 
gereinigt wird und wobei der Gärschrank (100) einen Außenrahmen (10) aufweist, der in 
einem Winkel zur Schwerkraftrichtung verlaufende Rahmenprofile umfasst und einen 
Innenraum (30) des Gärschranks umschließt,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest eine Profilfläche der in einem Winkel zur Schwerkraftrichtung verlaufenden 
Rahmenprofile des Außenrahmens (10) in Richtung des Innenraums (30) geneigt ist, 
und dass der auf zumindest einer Profilfläche abgelagerte Schmutz mit der 
Reinigungsvorrichtung abgewaschen wird, wobei sich auf der Profilfläche befindliches 
Wasser und/oder Reinigungsmittel und/oder Schmutz durch die Neigung der Profilfläche, 
insbesondere vollständig, in den Innenraum (30) abläuft.
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Patentansprüche

1. Gärschrank (100) zum Gären von Teig umfassend
- einen Außenrahmen (10), der in einem Winkel zur Schwerkraftrichtung verlaufende 
Rahmenprofile umfasst und einen Innenraum (30) des Gärschranks umschließt,
- eine Anzahl an am Außenrahmen (10) angeordneten Abdeckpaneelen (3, 4, 5),
- eine durch den Innenraum (30) des Gärschranks (100) verlaufende Fördervorrichtung 
(6), wobei die Fördervorrichtung (6) dazu ausgebildet ist, Teiglinge durch den Gärschrank 
(100) zu transportieren, und wobei die Fördervorrichtung (6) eine Anzahl von im 
Wesentlichen horizontal oder vertikal, insbesondere horizontal oder vertikal, 
angeordneten Transportebenen aufspannt,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest eine Profilfläche der Rahmenprofile des Außenrahmens (10), die in einem 
Winkel zur Schwerkraftrichtung verlaufen und unterhalb derjenigen Transportebene oder 
desjenigen Punktes der Transportebenen angeordnet sind, die bzw. der in 
Schwerkraftrichtung am obersten angeordnet ist, in Richtung des Innenraums (30) geneigt 
ist.

2. Gärschrank (100) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Außenrahmen 
(10) öffnungsfrei, insbesondere bohrungsfrei, ausgebildet ist.

3. Gärschrank (100) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Rahmenprofile als Formrohre (1) ausgebildet sind und einen quadratischen oder 
rechteckigen Querschnitt, vier Längskanten (12) und vier Seitenflächen (11) aufweisen.

4. Gärschrank (100) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Außenrahmen 
(10) aus normal und parallel zur Schwerkraftrichtung verlaufenden Formrohren (1) 
gebildet ist und zwischen der Schwerkraftrichtung und den in Richtung des Innenraums 
(30) geneigten Seitenflächen (11) der normal zur Schwerkraftrichtung verlaufenden 
Formrohre (1) ein Winkel von kleiner als 60°, insbesondere kleiner als 45°, vorzugsweise 
kleiner als 30°, eingeschlossen ist.

5. Gärschrank (100) nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen 
der Schwerkraftrichtung und den in Richtung des Innenraums (30) geneigten 
Seitenflächen (11) der normal zur Schwerkraftrichtung verlaufenden Formrohre (1) ein 
Winkel von 45° eingeschlossen ist und
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dass an den von jeweils drei Formrohren (1) gebildeten Ecken des Gärschranks (100) bei 
den normal zur Schwerkraftrichtung verlaufenden Formrohren (1) jeweils eine der 
Flächendiagonalen der Querschnittsfläche parallel zur Schwerkraftrichtung und die jeweils 
andere Flächendiagonale normal zur Schwerkraftrichtung ausgerichtet ist und die 
Längskanten (12) der Formrohre (1) jeweils einen rechten Winkel miteinander 
einschließen.

6. Gärschrank (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Rahmenprofile (1), insbesondere die Formrohre (1), des 
Außenrahmens (10) permanent stoffschlüssig, insbesondere durch Verschweißen, 
verbunden sind.

7. Gärschrank (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Fördervorrichtung (6) als Platten- oder Band-Fördervorrichtung 
ausgebildet ist.

8. Gärschrank (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Abdeckpaneele (3, 4, 5), am Außenrahmen (10) derart 
angeordnet sind, dass eine geschlossene Außenverkleidung (2) um den Innenraum (30) 
des Gärschranks (100) mit einem Boden (21), einer dem Boden (21) gegenüberliegende 
Decke (22) und Seitenwänden (23) gebildet ist, sodass der Innenraum (30) des 
Gärschranks (100) flüssigkeitsdicht verschlossen ist.

9. Gärschrank (100) nach einem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass 
die normal zur Schwerkraftrichtung verlaufenden Formrohre (1) des Außenrahmens (10) 
derart ausgerichtet sind, dass eine Längskante (12) in Schwerkraftrichtung weiter vom 
Boden (21) entfernt ist, als die übrigen drei Längskanten (12) des jeweiligen Formrohrs (1) 
und/oder
dass die parallel zur Schwerkraftrichtung verlaufenden Formrohre (1) derart ausgerichtet 
sind, dass jeweils zwei ihrer Seitenflächen (11) dem Innenraum (30) des Gärschranks 
(100) zugewandt sind.

10. Gärschrank (100) nach einem der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass 
die die Decke (22) bildenden Decken-Abdeckpaneele (3) und die Formrohre (1) des 
Außenrahmens (10) reversibel formschlüssig verbunden sind, wobei die Decken- 
Abdeckpaneele (3) an zumindest eine, vorzugsweise zwei, Seitenflächen (11) jedes der 
Formrohre (1) angepasste Auflageflächen (31) aufweisen und wobei insbesondere
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vorgesehen ist, dass die Decken-Abdeckpaneele (3) jeweils auf zumindest zwei 
Formrohren (1) des Außenrahmens (10) aufliegen.

11. Gärschrank (100) nach einem der Ansprüche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
die den Boden (21) bildenden Boden-Abdeckpaneele (4) und die Formrohre (1) des 
Außenrahmens (10) reversibel formschlüssig verbunden sind, wobei die Boden- 
Abdeckpaneele (4) jeweils auf zumindest zwei Formrohren (1) des Außenrahmens (10) 
aufliegen oder in Führungsschienen (15) in oder unter den Außenrahmen (10) 
einschiebbar sind und wobei insbesondere vorgesehen ist, dass die Boden- 
Abdeckpaneele (4) zumindest eine in ihrer Neigung an eine Seitenfläche (11) der 
Formrohre (1) angepasste Außenwand (41), und vorzugsweise zumindest eine entlang 
einer Außenwand (41) verlaufende Griffleiste (42) aufweisen.

12. Gärschrank (100) nach einem der Ansprüche 3 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass 
die die Seitenwände (23) bildenden Seiten-Abdeckpaneele (5) aufschwenkbar an den 
Formrohren (1) des Außenrahmens (10), insbesondere mittels in Bohrungen (13) in den, 
vorzugsweise normal zur Schwerkraftrichtung verlaufenden, Formrohren (1) 
einsteckbaren oder auf an den Formrohren angeschweißten Aufhängungen (55) 
befestigten Scharnieren (51), angeordnet sind.

13. Gärschrank (100) nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Seiten-Abdeckpaneele (5) aus einer Schließstellung, in der die Seiten-Abdeckpaneele (5) 
an zumindest zwei Formrohren (1) des Außenrahmens (10) aufliegen, verschwenkbar 
sind und dass an den Seiten-Abdeckpaneelen (5) jeweils zumindest ein Schalter (52) 
angeordnet ist, der dazu ausgebildet ist, ein Verschwenken der Seiten-Abdeckpaneele (5) 
aus der Schließstellung zu detektieren.

14. Gärschrank (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass an den Rahmenprofilen, insbesondere an den Formrohren (1), des 
Außenrahmens (10) Halterungen (14) für Antriebselemente der Fördervorrichtung (6) 
reversibel formschlüssig angeordnet, insbesondere verschraubt, sind.

15. Gärschrank (100), insbesondere nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Fördervorrichtung (6) ein Riemen- oder Kettengetriebe mit 
einem Riemen- oder Kettensystem (61) und einer Spannvorrichtung (62) zum 
selbstständigen Spannen des Riemen- oder Kettensystems (61) umfasst, 
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wobei die Spannvorrichtung (62) derart ausgebildet ist, dass bei Kräfteveränderung im 
Riemen- oder Kettensystem (61) die Riemenscheibe oder das Kettenrad (18) relativ zum 
Außenrahmen (10) verstellbar ist,
wobei insbesondere vorgesehen ist, dass die Spannvorrichtung (62)

- zumindest einen Spannzylinder (16) mit einem darin beweglichen Kolben (17) 
umfasst, wobei der Kolben (17) derart zwischen dem Außenrahmen (10) und einer 
Riemenscheibe oder einem Kettenrad (18) des Riemen- oder Kettensystems (61) 
angeordnet ist, oder

- als Feder, insbesondere Gasdruckfeder,
ausgebildet ist.

16. Gärschrank (100) nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Spannvorrichtung (62) am Außenrahmen (10), insbesondere an den am Außenrahmen 
(10) angeordneten Halterungen (14) für die Antriebselemente der Fördervorrichtung (6), 
angeordnet ist.

17. Gärschrank (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Reinigungsvorrichtung zur Reinigung des Innenraums (30) 
vorgesehen ist, die zumindest eine, insbesondere am Außenrahmen (10) angeordnete, 
Wasserabgabevorrichtung und/oder zumindest eine Ablauföffnung umfasst, wobei die 
Ablauföffnung in den den Boden (21) der Außenverkleidung (20) bildenden Boden- 
Abdeckpaneelen (4) ausgebildet ist.

18. Gärschrank (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Reinigungsstation zur Reinigung der Gärgutträger (7) 
vorgesehen ist, wobei die Reinigungsstation im Innenraum (30) des Gärschranks (100) 
oder in einem an den Innenraum (30) angeschlossenen Zusatzgehäuse angeordnet ist 
wobei die Reinigungsstation zumindest eine Absaugvorrichtung und/oder Bürsten 
und/oder zumindest eine Wasserabgabevorrichtung umfasst und wobei insbesondere 
vorgesehen ist, dass die Fördervorrichtung (6) dazu ausgebildet ist, die Gärgutträger (7) 
durch die Reinigungsstation zu transportieren.

19. Gärschrank (100) nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Reinigungsstation eine Trocknungsvorrichtung zur Trocknung der Gärgutträger (7), 
insbesondere mittels Infrarotstrahlung, und/oder eine Entkeimungsvorrichtung zur 
Desinfektion der Gärgutträger (7) umfasst, wobei insbesondere vorgesehen ist, dass die 
Entkeimungsvorrichtung zumindest eine Vorrichtung zum Aufträgen von
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Wasserstoffperoxid auf die Gärgutträger (7) und/oder zumindest ein Beleuchtungsmittel 
zur Bestrahlung der Gärgutträger (7) mit ultraviolettem Licht umfasst.

20. Verfahren zur Reinigung eines Gärschranks (100), insbesondere nach einem der 
Ansprüche 1 bis 19, wobei der Gärschrank (100) mit einer Reinigungsvorrichtung 
gereinigt wird und wobei der Gärschrank (100) einen Außenrahmen (10) aufweist, der in 
einem Winkel zur Schwerkraftrichtung verlaufende Rahmenprofile umfasst und einen 
Innenraum (30) des Gärschranks umschließt,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest eine Profilfläche der in einem Winkel zur Schwerkraftrichtung verlaufenden 
Rahmenprofile des Außenrahmens (10) in Richtung des Innenraums (30) geneigt ist, 
und dass der auf zumindest einer Profilfläche abgelagerte Schmutz mit der 
Reinigungsvorrichtung abgewaschen wird, wobei auf der Profilfläche befindliches Wasser 
und/oder Reinigungsmittel und/oder Schmutz durch die Neigung der Profilfläche, 
insbesondere vollständig, in den Innenraum (30) abläuft.
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